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Angaben zum Unternehmen, ladungsfähige Anschrift und gesetzliche Vertreter 
Ihr Vertragspartner ist die INTER Allgemeine Versicherung AG, Erzbergerstr. 9-15, 68165 Mannheim 
Telefon: 0621 427-427, Fax: 0621 427-944, E-Mail: info@inter.de 
Vorstand: Dr. Michael Solf (Sprecher), Matthias Kreibich, Michael Schillinger, Roberto Svenda 
Aufsichtsratsvorsitzender: Peter Thomas 
Sitz: Mannheim; Handelsregister-Nr. HRB 3181 beim Amtsgericht Mannheim 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer DE167724887, Versicherungsteuernummer 9116/801/00111 
Die INTER Allgemeine Versicherung AG ist ein Unternehmen in der Rechtsform der Aktiengesellschaft. 
 
Vertreten durch: 
Ostfriesische Versicherungsbörse Assekuranzen GmbH 
Sitz: Aurich; Handelsregister-Nr. HRB 1712 beim Amtsgericht Aurich 
Geschäftsführer: Tom Janzen 
Anschrift: Kornkamp 14, 26605 Aurich 
Telefon: 04941 60407-0, Fax: 04941 60407-29, E-Mail: info@ov-boerse.de 
 
Hauptgeschäftstätigkeit und Aufsichtsbehörde 
Als privates Versicherungsunternehmen besteht die Hauptgeschäftstätigkeit im Betrieb von Sachversicherungen, 
Haftpflichtversicherungen, Unfallversicherungen und Technischen Versicherungen. Die für die Inter Allgemeine Versicherung AG zuständige 
Aufsichtsbehörde ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht - Bereich Versicherungen -, Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn, 
Telefon 0228 29970299, Fax 0228 41081550. 
 
Wesentliche Merkmale der Versicherung und anwendbares Recht 
Für das Vertragsverhältnis gelten die Allgemeinen Versicherungsbedingungen und das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die für den 
Vertrag gültigen Versicherungsbedingungen sind Ihnen vor Vertragsabschluss zur Verfügung gestellt worden. Darin sind auch Auszüge aus 
den relevanten Gesetzestexten enthalten. Eine Übersicht über die Leistungen der von Ihnen gewünschten Tarife finden Sie ebenfalls unter 
diesen Ihnen vorliegenden Informationen. 
 
Gesamtpreis 
Die von Ihnen zu zahlende Versicherungsprämie einschließlich anfallender Versicherungsteuer sowie die Art der Prämienberechnung sind 
im Antrag aufgeführt. Weitere Kosten fallen nicht an. 
 
Prämienzahlungsmodalitäten 
Als Zahlungsweisen der Prämien sind monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich möglich. Die Prämie ist grundsätzlich jeweils zu 
Beginn des Kalendermonats fällig. Die Zahlung erfolgt rechtzeitig, wenn Sie alles erforderliche für die Zahlung getan haben, z. B. einen 
Überweisungsauftrag erteilt haben. Sofern Sie uns eine Lastschrifteinzugsermächtigung erteilt haben, kümmern wir uns um den 
Prämieneinzug. Bitte beachten Sie zusätzlich die Hinweise im Versicherungsschein zur Zahlung der Erstprämie. 
 
Vertragsabschluss, Antragsbindung des Versicherungsnehmers, Beginn des Versicherungsschutzes 
Der Versicherungsvertrag kommt dadurch zustande, dass wir Ihren Antrag auf Abschluss eines Versicherungsvertrages annehmen. Dies 
erfolgt regelmäßig dadurch, dass wir Ihnen den Versicherungsschein übersenden. Haben wir Ihnen ein Angebot auf Abschluss eines 
Versicherungsvertrages unterbreitet, kommt der Vertrag zustande, wenn Sie die Annahme unseres Angebots ausdrücklich erklären. Sie 
können Ihre Vertragserklärung bis zum Ablauf einer Frist von zwei Wochen nach Abschluss des Vertrages widerrufen. Einzelheiten des 
Widerrufsrechts finden Sie unter dem nachfolgenden Punkt sowie im Versicherungsschein. An einen gestellten Antrag sind Sie nicht 
gebunden; Sie können den Widerruf auch schon vor unserer Entscheidung über die Annahme des Antrags erklären. Der 
Versicherungsschutz beginnt mit der Einlösung des Versicherungsscheins, jedoch nicht vor dem darin festgesetzten Zeitpunkt. Wird die 
erste Prämie erst nach dem Zeitpunkt eingefordert, alsdann aber ohne Verzug gezahlt, so beginnt der Versicherungsschutz zu dem 
festgesetzten Zeitpunkt. 
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Widerrufsbelehrung 
Widerrufsrecht 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die 
Frist beginnt, nachdem Sie den Versicherungsschein mit allen Vertragsbestimmungen und diese Belehrung jeweils in Textform erhalten 
haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. 
Der Widerruf ist zu richten an Ostfriesische Versicherungsbörse Assekuranzen GmbH, Kornkamp 14, 26605 Aurich. 
Bei einem Widerruf per Telefax ist der Widerruf an folgende Faxnummer zu richten: 04941 60407-29, 
per E-Mail an die E-Mail-Adresse: info@ov-boerse.de. 
 
Widerrufsfolgen 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz, und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs 
entfallenden Teil der Prämien, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den 
Teil der Prämie, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, dürfen wir in diesem Fall einbehalten. Der Prämienbetrag, der auf 
den Zeitraum vor und nach Zugang Ihres Widerrufs aufzuteilen ist, errechnet sich aus der im Versicherungsschein genannten Prämie, dem 
dort angegebenen Prämienzahlungszeitraum und der Dauer des Versicherungsschutzes bis zum Widerruf. Die genaue Höhe des 
einzubehaltenden Betrags hängt also davon ab, zu welchem Zeitpunkt nach Versicherungsbeginn uns Ihr Widerruf zugeht und kann erst zu 
diesem Zeitpunkt beziffert werden. Die Erstattung zurückzuzahlender Beträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des 
Widerrufs. Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene 
Leistungen zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben sind. Haben Sie Ihr Widerrufsrecht nach § 8 
Versicherungsvertragsgesetz wirksam ausgeübt, sind Sie auch an einem mit dem Versicherungsvertrag zusammenhängenden Vertrag nicht 
mehr gebunden. Ein zusammenhängender Vertrag liegt vor, wenn er einen Bezug zu dem widerrufenden Vertrag aufweist und eine 
Dienstleistung des Versicherers oder eines Dritten auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen dem Dritten und dem Versicherer 
betrifft. Eine Vertragsstrafe darf weder vereinbart noch verlangt werden. 
 
Besondere Hinweise 
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch von uns vollständig erfüllt ist, 
bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Widerrufen Sie einen Ersatzvertrag, so läuft Ihr ursprünglicher Versicherungsvertrag weiter. 
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen mit einer Laufzeit von weniger als einem Monat. 
 
Laufzeit/Beendigung/Kündigung des Vertrages 
Die Laufzeit des Vertrages ist im Antrag und im Versicherungsschein aufgeführt. 
Beträgt die Versicherungsdauer mindestens ein Jahr, so verlängert sich das Versicherungsverhältnis mit dem Ablauf der Vertragszeit um ein 
Jahr und weiter von Jahr zu Jahr stillschweigend, wenn nicht drei Monate vor dem jeweiligen Ablauf der anderen Partei eine Kündigung 
zugegangen ist. 
 
Gerichtsstand 
Für Klagen gegen uns aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsvermittlung ist das Gericht an unserem Sitz zuständig. Es ist 
auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung 
eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Für Klagen gegen den Versicherungsnehmer ist dieses Gericht ausschließlich zuständig. 
Für den Fall, dass der Versicherungsnehmer nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Gebiet der 
Bundesrepublik Deutschland verlegt oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, 
ist der Gerichtsstand am Sitz des Versicherers begründet. 
 
Sprache 
Alle diesen Vertrag betreffenden Informationen sowie die Kommunikation während der Laufzeit des Vertrages erfolgen ausschließlich in 
deutscher Sprache. 
 
Außergerichtliche Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren 
Sollten Sie mit uns oder unseren Entscheidungen einmal nicht zufrieden sein, so haben Sie die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde 
direkt an unseren Vorstand zu wenden. Unser Unternehmen ist Mitglied im Verein Versicherungsombudsmann e. V. Damit ist für Sie als 
besonderer Service die Möglichkeit eröffnet, den unabhängigen und neutralen Ombudsmann in Anspruch zu nehmen, wenn Sie mit einer 
Entscheidung einmal nicht einverstanden sein sollten. 
Adresse: Versicherungsombudsmann e. V., Postfach 080 632, 10006 Berlin, Tel. 01804 224424, Fax 01804 224425, 
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de. 
Das Verfahren ist für Sie kostenfrei. Die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt davon unberührt. 
 
Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde 
Sie können Beschwerden auch an die für uns zuständige Aufsichtsbehörde richten. Dies ist die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht - Bereich Versicherungen -, Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn, Telefon 0228 29970299, Fax 0228 
41081550, Internet: www.bafin.de. 


